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Liebe Leserin

Lieber Leser

Die Frist für das Vernehmungsverfahren zum

Bundesgesetz über Radio und Fernsehen (vgl.

ZOOM 19 + 20/86 sowie das Editorial in 1/87)
ist zum Jahreswechsel offiziell abgelaufen. Im

Frühjahr wird das zuständige Eidgenössische

Verkehrs- und Energiewirtschaftsdepartement (EVED)

die eingegangenen Stellungnahmen ausgewertet
haben. Die Botschaft zum neuen Gesetz dürfte den

Räten bis Ende Jahr zur Behandlung vorliegen.
Ein vorläufiger und noch lückenhafter Überblick

über die Vernehmlassung zeigt, dass die wichtigsten

Institutionen und Verbände in unserem Lande

sich nur gerade darüber einig sind, dass Radio und

Fernsehen in einem Gesetz geregelt werden sollen.

Umstrittene Punkte betreffen vor allem die Bereiche

des Sponsoring, die Vernetzung von Lokalsendern

und die innere Medienfreiheit. Hauptpunkt der

Auseinandersetzung ist aber weiterhin die Frage,

mit wieviel Konkurrenz die SRG in Zukunft zu rechnen

hat.

Der Entwurf zum Radio- und Fernsehgesetz

versucht dieses Problem mit dem Ebenenmodell m

lösen. Dieses sieht für den lokalen und regionalen

Bereich die Zulassung privater Veranstalter, auf

sprachregionaler/nationaler Ebene jedoch
grundsätzlich einen Veranstalter, die SRG, vor. Andere

Veranstalter sollen sprachregional/national nur

zugelassen werden, wenn die Erfüllung des

Leistungsauftrags durch die SRG nicht schwerwiegend

beeinträchtigt wird. Laut Entwurf müsste hier eine

Konzession für einen weiteren Veranstalter neben

der SRG von der Bundesversammlung genehmigt

werden. Auf internationaler Ebene schliesslich sieht

das Ebenenmodell des EVED keine Beschränkung

der Veranstalter vor.

Das Ebenenmodell hat die Parteien gezwungen,

klar Stellung zu beziehen. So betonen zwar alle

grossen Institutionen, sie wollten eine starke SRG.

Aber FDP und SVP sowie Wirtschaftsverbände und

die Fernseh- und Radiovereinigung («Hofer-Klub»)

wollen auch eine starke Konkurrenz ermöglichen.
Ihnen gefällt besonders der Passus, wonach eine

Parlamentsmehrheit einen zweiten nationalen

Veranstalter zulassen kann. Absolut gegen die leichte

Installierbarkeit einer Gegen-SRG sind CVP und SP,

Gewerkschaftsbund (SGB) und weitere

Linksgruppierungen. Entsprechend unterschiedlich fallen

auch die Aussagen zur vierten TV-Senderkette aus,

die im Entwurf nur indirekt erwähnt wird. Und ein

harter Brocken werden schliesslich das Verbot der

Vernetzung der lokal-regionalen Veranstalter sowie

die Definition der entsprechenden Verbreitungsgebiete

sein.

Die verschiedenen Parteiungen drohen bereits,

das Referendum zu ergreifen, falls ihre wesentlichen

Anliegen im neuen Gesetz nicht berücksichtigt
werden. Angesichts dieser Pattsituation sei an eine

medienpolitische Alternative erinnert, die Felix Karrer

im ZOOM 20/86 vorgestellt hat. Jenseits von

Kommerz und real existierender SRG schlägt er ein

Modell vor, das das öffentliche Fernsehen mit

direktem publizistischen Wettbewerb unter verschiedenen

Veranstaltern neu beleben will. Auch in dieser

Nummer wollen wir Distanz gewinnen zu den

medienpolitisch festgefahrenen Stellungskriegen.

Unter der Rubrik «Fernsehen als Kulturfaktor»

versuchen wir zu verstehen, wie stark dieses Medium

bereits unseren Alltag sowie unsere Weltsicht

prägt, wohin sich diese Apparatur und unsere Tele-

visionen entwickeln werden. Die Artikel von Harry

Pross und Siegfried Zielinski sind überarbeitete

Fassungen von Referaten am Seminar der katholischen

Arbeitstelle für Radio und Fernsehen über

die Zukunft des Fernsehens in der Schweiz.

Mit freundlichen Grüssen

afti.iap «^crvtlrcuo
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